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INTERESSIERT? 
Aktuelle Ausschreibungen und Informationen finden Sie auf 

www.fulda.de/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

„Ich freue mich, dass wir im 
Team der städtischen Musik-
schule eine Schriftstellerin 
haben“, versicherte Ober-
bürgermeister Wingenfeld. 
Die gebürtige Baden-Würt-
tembergerin hat Musikwis-
senschaft und Germanistik 
studiert und im Jahr 2002 ih-
ren ersten Roman über Gia-

como Puccini veröffent-
licht.   

Ihr sicherlich bisher be-
kanntestes Werk aus dem 
Jahr 2009 wurde sogar für 

die ARD verfilmt. Der Ro-
man behandelt das tragische 
Schicksal von Martha Lie-
bermann, der jüdischen 
Witwe des Malers Max Lie-

bermann, der die rechtzeiti-
ge Ausreise aus Nazi-
Deutschland nicht mehr ge-
lang und die kurz vor ihrer 
Deportation in ein Konzen-
trationslager Selbstmord be-
ging. Es folgte ein Roman 
über Ludwig van Beethoven 
zu dessen 250. Geburtstag 
im Jahr 2020.  

Das neueste Werk von So-
phia Mott befasst sich mit 
den letzten Lebensjahren 
von Walther Rathenau. Er 
war der erste jüdische Au-
ßenminister in der Weima-
rer Republik und wurde 1922 
von nationalistischen Frei-
korpssoldaten ermordet. 
Das nächste Werk ist bereits 
in Arbeit. Es gehe wieder um 
die Zeit des 2. Weltkrieges – 
mehr will sie nicht verraten.  

FULDA (mkf). Einen außer-
gewöhnlichen Gast konnte 
Oberbürgermeister Dr. Hei-
ko Wingenfeld im Stadt-
schloss begrüßen: Sophia 
Mott unterrichtet Kontra-
bass und Cello an der städti-
schen Musikschule und ist 
gleichzeitig eine erfolgrei-
che Autorin, spezialisiert auf 
historische Stoffe. 

Erfolgreiche Autorin aus Fulda zu Gast im Stadtschloss

Spezialistin für Geschichte(n) 

Unser Foto zeigt (von links): Kulturamtsleiter Dr. Thomas Heiler, Sophia 
Mott und OB Wingenfeld.  Foto: Stadt Fulda

kann. Das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 
HLöG ist in der Begründung der Allgemeinverfügung darzulegen. 
Die Freigabeentscheidung ist einschließlich ihrer Begründung spä-
testens drei Monate vor der beabsichtigten Verkaufsstellenöffnung
öffentlich bekannt zu machen.

3. Allgemeines
Die Sonn- und Feiertage genießen als Tage der Arbeitsruhe und der 
seelischen Erhebung den Schutz des Grundgesetzes und der Verfas-
sung des Landes Hessen. Von diesem Grundsatz sind nur dann Aus-
nahmen möglich, wenn unter Abwägung der allgemein anerkann-
ten Freizeitbedürfnisse der Bevölkerung mit den Schutzinteressen 
der Beschäftigten ein hinreichendes Niveau des Feiertagsschutzes 
gewahrt bleibt. Die Ausnahmen sind daher im Gesetz selbst nor-
miert und finden insbesondere in der zeitlichen Beschränkung der
Öffnungszeiten, der Höchstzahl freigabefähiger Sonn- oder Feierta-
ge, dem Schutz während der Zeit des Hauptgottesdienstes und in den 
ausgleichenden Regelungen für den Einsatz von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ihren Niederschlag.

4. Inkrafttreten
Diese Allgemeinverfügung tritt am 18. Juni 2023 in Kraft.

5. Bekanntmachung
Die vorstehende Allgemeinverfügung (Freigabeentscheidung) wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie gilt gemäß § 41 Abs. 4 des 
Hess. Verwaltungsverfahrensgesetzes zwei Wochen nach dieser Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. In der Allgemeinverfügung 
kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Als der von der 
Regelbekanntmachung (2 Wochen) abweichende Tag der Bekann-
gebung wird durch diese Allgemeinverfügung der 24. Februar 2023
bestimmt. Der Wortlaut dieser Allgemeinverfügung ist auch auf der 
Internetseite der Stadt Fulda hinterlegt.

6. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung (Freigabeentscheidung) kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Magis-
trat der Stadt Fulda, Schlossstr. 1, 36037 Fulda, zu erheben. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Freigabeentscheidung ha-
ben keine aufschiebende Wirkung.

Fulda, den 14. Feb. 2023 Magistrat der Stadt Fulda
 Dr. Heiko Wingenfeld
 Oberbürgermeister

HAUSHALTSSATZUNG
des Abwasserverbandes Fulda

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 8 und 18 der Verbandssatzung des Abwasserver-
bandes Fulda vom 01.01.1991 in der Fassung der 14. Änderung vom 
27.09.2022 und der §§ 92 ff der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) sowie des
§ 18 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) 
vom 16.12.1969 (GVBl. 1969 I, S. 307), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11.12.2019 (GVBl. S. 416) hat die Verbandsversammlung 
des Abwasserverbandes Fulda am 13.12.2022 folgende Haushalts-
satzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  23.046.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  21.422.000 EUR
mit einem Saldo von  1.624.200 EUR

im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   0 EUR
mit einem Saldo von  0 EUR

mit einem Überschuss von  1.624.200 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  5.778.600 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  3.470.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  14.230.900 EUR
mit einem Saldo von  -10.760.900 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  3.900.000 EUR
mit einem Saldo von  1.100.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 
 -3.882.300 EUR
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 
2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haus-
haltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jah-
ren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 7.375.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5
Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushalts-
plans beschlossene Stellenplan.

Fulda, 21. Februar 2023  Abwasserverband Fulda
 Der Verbandsvorstand
(Siegel)  gez. Daniel Schreiner
 Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
und den §§ 102 und 103 HGO erforderlichen Genehmigungen der 
Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sind erteilt.
Sie haben folgenden Wortlaut:

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97 a der Hessischen 
Gemeindeordnung

1.  zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung des Abwasserver-
bandes Fulda für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredit-
aufnahmen in Höhe von

--5.000.000 EUR--
(in Worten: „Fünf Millionen Euro“)

  gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
vom 16.12.1969 (GVBI. l S. 307) in der derzeit gültigen Fassung 
und § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung;

2.  zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Verpflichtungser-
mächtigungen in Höhe von

--7.375.000 EUR--
(in Worten: „Sieben Millionen dreihundertfünfundsiebzig-

tausend Euro“)

  gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
und § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

RPKS - Z5-33 c 01/3-2017/9  Kassel, 10.02.2023
 Regierungspräsidium Kassel
(Siegel)  Im Auftrag
 gez. Tampe

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.02.2023 bis 
23.02.2023 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, am 24.02.2023 
in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und vom 27.02.2023 bis 
02.03.2023 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des Abwasserverbandes Fulda, Langebrückenstraße 46, 36037 
Fulda, Zimmer 201, öffentlich aus.

Fulda, 21. Februar 2023  Abwasserverband Fulda
 Der Verbandsvorstand
(Siegel)  gez. Daniel Schreiner
 Verbandsvorsitzender

Ortsbeiratssitzung

Mittwoch, 22.02.2023, 19:00 Uhr, Bürgerhaus Malkes, Sitzung des 
Ortsbeirates Malkes

Tagesordnung
1. Bericht des Ortsvorstehers
2. Abrechnung der Kultur- und Seniorenmittel von 2022
3. Anträge an die Stadt Fulda
4. Auswertung der Bürgerumfrage von Malkes
5. Backhaus- und Jakobusfest
6. Senioren-/Familienausflug
7. Termine für das Jahr 2023
8. Anfragen/Verschiedenes

 Rudolf Schultheis, 
 Ortsvorsteher

Ortsbeiratssitzung

Montag, 27.02.2023, 20:00 Uhr, Sportzentrum Johannesberg 1965 
e.V., Agricolastraße 8, 36041 Fulda-Johannesberg, Sitzung des Orts-
beirates Johannesberg

Tagesordnung
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung  

des letzten Protokolls 
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Anträge Haushaltsmittel 2024
4. Überarbeitung Ausgabenkatalog Kultur- u. Seniorenmittel
5. Seniorentag 2023
6. Osterputz 2023
7. Termine 2023
8. Anträge und Anfragen

 Erwin Stock, 
 Ortsvorsteher

Ortsbeiratssitzung

Mittwoch, 01.03.2023, 19:00 Uhr, Bürgerhaus Harmerz, Sitzung des 
Ortsbeirates Harmerz

Tagesordnung
1.  Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung des Pro-

tokolls vom 08.11.2022
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Verwendung Kulturmittel 2023
4. Anfragen und Anträge

 Martin Haseneier, 
 Ortsvorsteher

Ortsbeiratssitzung

Mittwoch, 01.03.2023, 19:00 Uhr, Bürgerhaus Besges, Sitzung des 
Ortsbeirates Besges

Tagesordnung
1. Bericht des Ortsvorstehers
2. Senioren- u. Kulturmittel 2023
3. Mitfahrstation / Mitfahrbank
4. Termin Osterputz
5. Anträge, Anfragen, Verschiedenes

Terminhinweis: Hutzelfeuer am Sonntag, 26. Februar 2023

 Wolfgang Wald, 
 Ortsvorsteher

Ortsbeiratssitzung

Donnerstag, 09.03.2023, 20:00 Uhr, Ortsvorsteherbüro Mittelrode, 
Sitzung des Ortsbeirates Mittelrode

Tagesordnung
1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
3. Bericht des Ortsvorstehers
4. Kultur- und Seniorenmittel 2023
5. Osterputz 2023
6. Termine/Veranstaltungen 2023
7. Anfragen und Anträge
 Steffen Krug, 
 Ortsvorsteher


